
Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat im öffentlichen Teil seiner
Sitzung am 03. April 2009 folgende Beschlüsse gefasst:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
• Der vorgelegte vorläufige Maßnahmekatalog zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II

wird zur Kenntnis genommen und zur weiteren Beratung an die zuständigen
Fachausschüsse verwiesen.

• Die 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach.
• 1. Das städtebauliche Fachgutachten der Büros Prof. Ackers, HKS/Prof. Hestermann und

Gildehaus, Reich als Ergebnis der Planerwerkstatt vom 09./10.03.2009 der weiteren
Arbeit am Projekt „Tor zur Stadt“ und insbesondere dem Bebauungsplanverfahren Nr. B
6.0/B 6.1 zu Grunde zu legen; 2. den Oberbürgermeister zu beauftragen, die
erforderlichen Untersuchungen zu den verkehrstechnischen Auswirkungen des
Ergebnisses der Planerwerkstatt auf das gesamtstädtische Verkehrsnetz und die
Umsetzung des „Mittelfristigen Verkehrskonzeptes Innenstadt“ vorzubereiten; 3. den
Oberbürgermeister zu beauftragen, bei den Behörden des Freistaates Thüringen die
Einstellung des Planfeststellungsverfahrens für die B 19, Ortsdurchfahrt Eisenach, III.
Bauabschnitt, zu erwirken und die Übernahme der Baulast der Ortsdurchfahrt der B 19
im Abschnitt Langensalzaer Straße – Dr.-M.-Mitzenheim-Straße durch die Stadt
Eisenach vorzubereiten.

• 1. die Änderung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes der Stadt Eisenach Nr. 6.1
„Tor zur Stadt“, 2. Entwurf, gemäß Anlage 01; 2. die Billigung des 2. Entwurfes zum
Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 6.1 „Tor zur Stadt“ mit nach 1. geänderten
Geltungsbereich mit Begründung und Umweltbericht gemäß Anlage 02; 3. Der Entwurf
nach 2. wird zur öffentlichen Auslegung bestimmt (Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung).

• 1. die Aufhebung des Beschlusses Nr. 0111/2005; 2. die Einordnung des künftigen
Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) am Standort Gabelsbergerstraße entsprechend der
Verkehrsuntersuchung des Büros SHP-Ingenieure/Hannover 20.10.2008; 3. die
Einordnung eines Busbereitstellungsplatzes am Standort Bahnhofstraße/ Langensalzaer
Straße. 4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für den ZOB und den
Busbereitstellungsplatz jeweils eine Vorplanung entspr. LPh 2 HOAI vorbehaltlich der
Klärung der fördertechnischen Voraussetzungen auszulösen und den Grunderwerb für
den ZOB-Standort vorzubereiten.

• die Bestellung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Bavaria Revisions- und Treuhand
AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Steigerstraße 41, 99096
Erfurt, als Prüfer für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2008 des Regiebetriebes
der Stadt Eisenach „Amt für Tiefbau und Grünflächen“.

gez. i.V. Gisela Rexrodt, Hauptamtliche Beigeordnete


